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8§ 25 FIVG. Pacht- und
Mietverhaltnisse

FIVG. - Flurverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.07.2025

(1) Bei Pachtverhaltnissen hat die Behdrde mangels einer bestehenden Vereinbarung auf Antrag des Pachters oder des
Verpachters im Hinblick auf die am bisherigen Pachtgrundstick bestehenden Nutzungen mit Bescheid festzustellen,
welche Abfindungsgrundstticke an die Stelle der bisherigen Pachtgrundstticke treten.

(2) Der Pachter kann innerhalb der Frist von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung das
Pachtverhaltnis kiindigen. Das Pachtverhaltnis endet in diesem Fall, wenn nichts anderes vereinbart wird, mit dem
laufenden Pachtjahr, jedoch frihestens drei Monate nach Kindigung. Ein Anspruch auf Entschadigung aus dem
Grunde der Kiindigung steht weder dem Pachter noch dem Verpachter zu.

(3) Hinsichtlich der im 8 1103 ABGB erwahnten Vertrage gelten dieselben Bestimmungen.

(4) Hinsichtlich der Mietverhiltnisse gelten dieselben Bestimmungen mit der Anderung, dass die Frist fir die
Einbringung der Kindigung nur einen Monat betragt, anstelle des Pachtjahres der gemaR 8 1115 ABGB fur die
stillschweigende Erneuerung des betreffenden Mietvertrages maligebende Zeitraum tritt und dass als mindeste
restliche Mietdauer ein Monat anzunehmen ist.

*) Fassung LGBI.Nr. 44/2013

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1103
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1115
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=44/2013&Bundesland=Vorarlberg&BundeslandDefault=Vorarlberg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 25 FlVG. Pacht- und Mietverhältnisse
	FlVG. - Flurverfassungsgesetz


